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Bekanntmachungen des Landratsamtes   

 

231 Sitzung des Ausschusses für Natur und Umwelt am 
09.12.2025 

Bekanntmachung der Tagesordnung 

 Am Dienstag, 09.12.2025, um 17:00 Uhr  

 

findet im großen Sitzungssaal des Landratsamtes 

Eichstätt, Zi.-Nr. 101, Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt 

eine 

 

 Sitzung des Ausschusses für Natur und Umwelt  

 mit folgender Tagesordnung statt.  

 

1 Sachstand Radverkehrsförderung und Radverkehrskonzept 
  

 

 

 

 

 

2 Sachstand Kooperationsprojekt „Kleine Kommune, große 

Wirkung“ der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 

   

3 Natur- und Umweltprogramm 2026 

4 Sonstiges 
   

 

Eichstätt, 27.11.2025 

 

Alexander Anetsberger 

Landrat 

 

 
232 Sitzung des Ausschusses für ÖPNV und Mobilität am 

10.12.2025 

Bekanntmachung der Tagesordnung 

 Am Mittwoch, 10.12.2025, um 17:00 Uhr  

 
findet im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Eichstätt, 

Zi.-Nr. 101, Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt, eine 
 

 Sitzung des Ausschusses für ÖPNV und Mobilität  

 mit folgender Tagesordnung statt.  

A M T S B L A T T  



Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt Nr. 49 vom 05.12.2025 Seite:  2 

 

 

1 Sachstandsbericht zu aktuellen Themen 
   

2 Betrieb und Finanzierung des VGI-Flexi FX1 
   

3 Bericht zur Freizeitbussaison 2025; Umfang des Ver-

kehrsangebotes 2026 
   

4 Vorstellung Verkehrsüberplanung - Linienbündel 9231, 

9238 mit VGI-Flexi; 

Betrieb und Finanzierung 
   

5 Verschiedenes 
   

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 

Eichstätt, 03.12.2025 

 

Alexander Anetsberger 

Landrat  
 

233 Manövermeldung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in der Zeit von 12.01.2026 bis 12.02.2026 führt die Bundeswehr im 
Gemeindebereich Kösching, Hepberg, Beilngries, Altmannstein, Ober-
dolling, Pförring, Gaimersheim, Wettstetten, Buxheim, Adelschlag, 
Eichstätt, Pollenfeld, Kipfenberg, Denkendorf und Stammham eine 
Wehrübung durch.  

Es werden bis zu 90 Soldaten sowie 13 Fahrzeuge an der Übung 
teilnehmen.  

 

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind über 
die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt, 
Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und die 
Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen (um-
gehend nach Bekanntwerden) für die Anmeldung von Manöverschäden 
hinzuweisen. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu beach-
ten. 

 

→ Die diesbezüglichen Anlagen befinden sich auf der letz-

ten Seite des Amtsblattes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 
BayBO Vollzug der Baugesetze; Neubau eines Doppel-
hauses mit Carport 

 

Das Landratsamt Eichstätt hat den Bauherren  

Herrn und Frau Johannes und Nadine Karch, Bayernstraße 18, 
92339 Beilngries,  

auf dem Grundstück Fl.Nr. 1245 der Gemarkung Beingries, mit Be-
scheid vom 04.12.2025 folgende Baugenehmigung (42 BV-Nr. 1097-
2025-BF) erteilt: 

 

Neubau eines Doppelhauses mit Carport 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-

kanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in München, 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 

   

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zu-
lassung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 BGBl. I Seite 3634). 
Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der 
Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

  

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 

oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 

Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-

Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Kla-

gen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

 

Kraft Bundesrechts wird - sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt - 

in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-

erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte 
Nachbarn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der 
Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, 
an Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nach-
barn/ Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfü-
genden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreises 
Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Eichstätt in 85072 Eich-stätt, Residenzplatz 2, Zimmer 235 
und bei der Stadt Beilngries, Hauptstraße 24, 92339 Beilngries während 
der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

Landratsamt Eichstätt, 04.12.2025 

gez. Lederer 

Leiter der Bauverwaltung   
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235 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 

BayBO Vollzug der Baugesetze; Neubau eines Doppel-
hauses mit Carport 

 

Das Landratsamt Eichstätt hat den Bauherren  

Herrn und Frau Pascal und Vanessa Beer, Rosenaustraße 10 d, 
92339 Beilngries,  

auf dem Grundstück Fl.Nr. 1245 der Gemarkung Beingries, mit Be-
scheid vom 04.12.2025 folgende Baugenehmigung (42 BV-Nr. 1096-
2025-BF) erteilt: 

 

Neubau eines Doppelhauses mit Carport 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtli-
che Zulassung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wir-
kung (§ 212 a Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 
BGBl. I Seite 3634). Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt 
oder das Gericht in der Hauptsache die aufschiebende Wirkung 
ganz oder teilweise anordnen.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

  

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

 

Kraft Bundesrechts wird - sofern kein Fall des § 188 VwGO vor-
liegt - in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte 
Nachbarn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der 
Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, 
an Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nach-
barn/ Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfü-
genden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreises 
Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Eichstätt in 85072 Eich-stätt, Residenzplatz 2, Zimmer 235 
und bei der Stadt Beilngries, Hauptstraße 24, 92339 Beilngries während 
der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

Landratsamt Eichstätt, 04.12.2025 

gez. Lederer 

Leiter der Bauverwaltung 

 
 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt    

 
236 Verordnung über Ladenschlussregelungen in der Stadt 

Eichstätt (Eichstätter Ladenschluss-Verordnung – 
ELSV) vom 27.11.2025 

 

Aufgrund von Art. 2 Abs. 2 Satz 2, Art. 3 Abs. 3 Satz 4, Art. 6 Abs. 1 

Satz 1 und Abs. 2 sowie Art. 7 Abs. 1 des Bayerischen Ladenschluss-

gesetzes (BayLadSchlG) vom 25.07.2025 (GVBl. S. 246, BayRS 

8050-20-A) erlässt die Stadt Eichstätt folgende Verordnung: 

 

§ 1 

Verkaufsoffene Sonntage 

 

(1) Abweichend von der Vorschrift des Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 

Bayerischen Ladenschlussgesetzes dürfen alle Verkaufsstellen in der 

„Altstadt“ der Stadt Eichstätt (innerhalb der roten Kennzeichnung im 

beiliegenden Stadtplan, der Bestandteil dieser Verordnung ist) an den 

in Abs. 2 genannten Sonn- und Feiertagen von 13.00 Uhr bis 18.00 

Uhr geöffnet sein. 

(2) Freigegebene Sonn- und Feiertage: 

1. Marktsonntag anlässlich des „Ostermarktes“ (Sonntag vor „Palm-

sonntag“)  

2. Marktsonntag anlässlich des „Kirchweihmarktes“ (erster Sonntag 

im Oktober)  

3. Erster Marktsonntag anlässlich des „Adventsmarktes“, soweit die-

ser im November stattfindet. 

(3) Die Sonntagsöffnungen entfallen, wenn die jeweils anlassgebende 

Veranstaltung entfällt. 

 

 

§ 2 

Verkaufsoffene Nächte an Werktagen 

 

(1) Verkaufsstellen im Stadtgebiet Eichstätt dürfen an den drei Freita-

gen und Samstagen anlässlich des „Adventsmarktes“ sowie an dem 

Freitag und Samstag anlässlich des „Altstadtfestes“ eines jeden Jahres, 

soweit es sich bei diesen Tagen um einen Werktag handelt, zusätzlich 

von 20.00 Uhr bis höchstens 24.00 Uhr geöffnet sein. 

(2) Die verkaufsoffenen Nächte an Werktagen entfallen, wenn die je-

weils anlassgebende Veranstaltung entfällt. 

(3) Die Regelung für verkaufsoffene Nächte für einzelne Verkaufsstel-

len nach Art. 7 Abs. 3 BayLadSchlG bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft. 

(2) Gleichzeitig wird die Verordnung der Stadt Eichstätt über das Of-

fenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus Anlass 

von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen vom 23. Feb-

ruar 2018 aufgehoben. 

 

 

Eichstätt, den 27.11.2025 

Stadt Eichstätt 

Josef Grienberger 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachungen anderer Behörden   

 
Gemeinde Hitzhofen 

Schulverband Böhmfeld-Hitzhofen 

237 Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulver-
bandes Böhmfeld-Hitzhofen für das Haushaltsjahr 2026 

I 

 

Am 28.10.2025 wurde in der öffentlichen Sitzung des Schulverbandes 

Böhmfeld-Hitzhofen die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Fi-

nanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. Die nachfol-

gende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 

liegt in der Zeit vom 02.12.2025 – 16.12.2025 im Rathaus der Ge-

meinde Hitzhofen, Kirchweg 12, 85122 Hitzhofen zu den allgemeinen 

Geschäftszeiten öffentlich auf.   

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem gemäß 

§ 4 der Bekanntmachungsverordnung während des ganzen Jahres im 

Rathaus der Gemeinde Hitzhofen zu den allgemeinen Geschäftszeiten 

zur Einsichtnahme bereit.  

 

II 

Haushaltssatzung 

 

des Schulverbandes Böhmfeld-Hitzhofen, Landkreis Eichstätt  

 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

 

Auf Grund des Art. 9 Abs. 7 und 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz so-

wie des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband 

Böhmfeld-Hitzhofen folgende Haushaltssatzung: 

 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 

wird hiermit festgesetzt; er schließt im  

 

Verwaltungshaushalt 

 

 

 

und im  

 

Vermögenshaushalt  

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 56.000 Euro 

 

ab.  

 

§ 2 

 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 

nicht vorgesehen.  

 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 

festgesetzt.  

 

§ 4 

 

Verwaltungsumlage 

 

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs 

(Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaus-

halt wird auf 165.200 Euro festgesetzt. 

 

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf 

die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.  

 

Die Verbandsschule wurde bis zum 1. Oktober 2025 von insgesamt 

 

217 

 

Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht.  

 

Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler      

761,29032258 Euro 

Investitionsumlage 

 

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs 

(Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 

wird auf 0 Euro festgesetzt.  

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 208.400 

Euro 
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Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf 

die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.  

 

Die Verbandsschule wurde bis zum 01. Oktober 2025 von insgesamt 

 

217 

 

Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht.  

 

Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler       0,00 

Euro 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000 Euro festgesetzt.  

 

§ 6 

 

entfällt 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.  

 

III 

 

Das Landratsamt Eichstätt hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Haus-

haltsatzung geprüft, gewürdigt und genehmigt (vgl. Schreiben vom 

24.11.2025, AZ 22/9410 SV_Böhmfeld2026).  

 

 

Hitzhofen, den 01.12 2025  

 

 

 

gez. Roland Sammüller 

Schulverbandsvorsitzender 
 

 

Zweckverband zur Wasserversorgung 

der Sappenfelder Gruppe 

 

238 Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Wasserver-
sorgung der Sappenfelder Gruppe (ZV-Wasser Sappen-
felder Gruppe) 

 

Die Gemeinde Schernfeld, der Markt Dollnstein und die Große Kreis-

stadt Eichstätt schließen sich gemäß Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes über 

die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) zu einem Zweck-

verband zusammen und vereinbaren folgende Verbandssatzung: 

Inhaltsverzeichnis 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Rechtsstellung 

§ 2 Verbandsmitglieder 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich 

§ 4 Aufgaben des Zweckverbands und der Verbandsmitglieder 

II. Verfassung und Verwaltung 

§ 5 Verbandsorgane 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 

§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

§ 11 Rechtsstellung der Verbandsräte 

§ 12 Wahl des Verbandsvorsitzenden 

§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

§ 14 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 

§ 15 Dienstkräfte des Zweckverbandes 

§ 16 Geschäftsstelle und Geschäftsführer 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 

§ 17Anzuwendende Vorschriften 

§ 18 Haushaltssatzung 

§ 19 Deckung des Finanzbedarfs 

§ 20 Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

§ 21 Kassenverwaltung 

§ 22 Jahresrechnung, Prüfung 

IV. Schlussbestimmungen 

§ 23 Öffentliche Bekanntmachungen 

§ 24 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

§ 25 Auflösung, Auseinandersetzung 

§ 26 Inkrafttreten 

I. 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Rechtsstellung 

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur Was-

serversorgung der Sappenfelder Gruppe“. Die Kurzbezeichnung 

lautet: ZV-Wasser Sappenfelder Gruppe. Er ist eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts. 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in der Schulstraße 19, 85132 

Schernfeld. 

§ 2 

Verbandsmitglieder 

(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind die Gemeinde 

Schernfeld, der Markt Dollnstein und die Große Kreisstadt Eichstätt. 

 

(2) Dem Zweckverband können weitere Mitglieder beitreten. Der Bei-

tritt bedarf der Änderung der Verbandssatzung. 

 

(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Haushaltsjahres 

aus dem Zweckverband austreten, wenn die Verbandsversammlung 

mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsgemäßen Stimmen-

zahl zustimmt. Der Austritt muss mindestens 2 Jahre vorher schriftlich 

erklärt werden; er bedarf einer Änderung der Verbandssatzung. Das 

Recht, aus wichtigem Grunde zu kündigen (Art. 44 Abs. 3 KommZG), 

bleibt unberührt. 
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§ 3 

Räumlicher Wirkungsbereich 

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Ge-

biet der Gemeinde Schernfeld ohne Lohrmannshof und Siebenkreuz-

hof sowie der Ortsteile Obereichstätt und Eberswang des Marktes 

Dollnstein und den Ortsteil Blumenberg der Großen Kreisstadt 

Eichstätt. 

§ 4 

Aufgaben des Zweckverbands und der Verbandsmitglieder 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Wasserver-

sorgungsanlage einschließlich der Ortsnetze zu errichten, zu verbes-

sern, zu erneuern, zu betreiben, zu unterhalten, die Anlage im Bedarfs-

fall zu erweitern und bereits vorhandene Ortsnetze zu übernehmen; er 

versorgt die Endverbraucher mit Trinkwasser, das den einschlägigen 

rechtlichen Vorgaben entsprechen muss. Dies umfasst auch die Bereit-

stellung von Löschwasser für den Grundschutz, soweit dies technisch 

möglich und hygienisch vertretbar ist. 

 

(2) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem 

Zweckverband übertragenen Aufgaben zu erfüllen, und die notwendi-

gen Befugnisse gehen auf den Zweckverband über. 

 

(3) Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der Verbandsmitglie-

der Satzungen und Verordnungen für das übertragene Aufgabengebiet 

zu erlassen. 

 

(4) Nach Maßgabe seiner vorhandenen Kapazitäten kann der Zweck-

verband auch Dritte (Gemeinden, Zweckverbände) für Bereiche, die 

nicht zum Versorgungsgebiet des Zweckverbands (§ 3) gehören, mit 

Trinkwasser versorgen, soweit dadurch die vorrangigen Interessen der 

Verbandsmitglieder nicht beeinträchtigt werden. Hierzu sind Wasser-

lieferungsverträge abzuschließen. 

 

(5) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne Gewinnerzielungs-

absicht. 

 

(6) Die Verbandsmitglieder regeln in eigener Zuständigkeit und auf 

ihre Kosten das Freihalten und Einfetten der Hydranten. 

 

(7) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband die kosten-

lose Benutzung ihrer öffentlichen Verkehrsräume und der sonstigen 

ihrem Verfügungsrecht unterliegenden Grundstücke, soweit dies für 

die übertragene Aufgabe erforderlich ist. Die Regelungen zu den 

Pflichten des Zweckverbands bei Herstellung und Unterhaltung seiner 

Anlagen sowie zu den Folgepflichten und Folgekosten bei Baumaß-

nahmen der Verbandsmitglieder an oder in Straßen bzw. den sonstigen 

Grundstücken, die eine Änderung oder Sicherung der bestehenden 

Versorgungsanlagen des Zweckverbands erforderlich machen, erfol-

gen in einer gesonderten Vereinbarung. 

 

(8) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband für die 

Durchführung seiner satzungsgemäßen Aufgaben die Benutzung ihrer 

Akten, Pläne sowie sonstiger Unterlagen und Daten. 

II. 

Verfassung und Verwaltung 

§ 5 

Verbandsorgane 

Die Organe des Zweckverbands sind 

 

1. die Verbandsversammlung 

 

2. der Verbandsvorsitzende. 

§ 6 

Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden 

und den übrigen Verbandsräten. 

 

(2) Die Gemeinde Schernfeld entsendet neun Verbandsräte, der Markt 

Dollnstein drei Verbandsräte und die Stadt Eichstätt entsendet zwei 

Verbandsräte. 

 

(3) Die Verbandsmitglieder werden in der Verbandsversammlung 

durch ihre ersten Bürgermeister und die von ihren Gemeinderäten be-

stellten weiteren Verbandsräte vertreten. An die Stelle des verhinder-

ten ersten Bürgermeisters tritt sein gewählter Stellvertreter nach 

Art. 39 Abs. 1 GO; mit Zustimmung der vorstehend Genannten kann 

eine Gemeinde auch andere Stellvertreter bestellen. 

 

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner Ver-

hinderung. Verbandsräte können nicht Stellvertreter sein. Die Ver-

bandsräte und ihre Stellvertreter sind von den Verbandsmitgliedern 

dem Verbandsvorsitzenden, ist ein solcher noch nicht gewählt, der 

Aufsichtsbehörde schriftlich zu benennen.  

Leitende oder hauptberufliche Arbeitnehmer des Zweckverbands kön-

nen nicht Verbandsrat sein. 

 

(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversamm-

lung angehören, endet das Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres 

kommunalen Wahlamtes; Entsprechendes gilt für ihre Stellvertreter. 

Die weiteren Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden durch Be-

schluss der Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder bestellt, und 

zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorgane, wenn Mitglie-

der dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. Die Be-

stellung nach Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungsorgane aus 

wichtigem Grund widerrufen werden; sie ist zu widerrufen, wenn ein 

Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan eines Verbandsmitglieds an-

gehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertretungskörperschaft 

ausscheidet. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis 

zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus. 

§ 7 

Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche oder elektronische 

Einladung des Verbandsvorsitzenden zusammen. Die Einladung muss 

Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände angeben und den 

Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. In 



Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt Nr. 49 vom 05.12.2025 Seite:  7 

dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf vier-

undzwanzig Stunden abkürzen. 

 

(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzube-

rufen. Sie muss außerdem einberufen werden, wenn es ein Drittel der 

Verbandsräte oder die zuständige Aufsichtsbehörde beantragen; im 

Antrag sind die Beratungsgegenstände anzugeben. 

§ 8 

Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände für 

die Verbandsversammlung vor. Der Verbandsvorsitzende leitet die 

Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 

 

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde und der Geschäftsführer haben 

das Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen. Auf Antrag ist 

ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsversammlung kann auch an-

dere Personen hören. 

§ 9 

Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche 

Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind und die anwesenden 

stimmberechtigten Verbandsräte die Mehrheit der von der Verbands-

satzung vorgesehenen Stimmenzahl erreichen. Über andere als in der 

Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss 

gefasst werden, wenn die Angelegenheit dringlich ist oder alle Ver-

bandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden 

sind. 

 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die 

nicht auf der persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte 

beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung 

über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf 

die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der 

zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen. 

 

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder 

diese Verbandssatzung nicht etwas anderes vorschreiben, werden die 

Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher Mehrheit der Ab-

stimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt. Jeder Verbandsrat hat 

eine Stimme.  

 

(4) Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat 

darf sich der Stimme enthalten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem 

der Stimme, so gehört er nicht zu den Abstimmenden. 

 

(5) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Vor-

schriften über die persönliche Beteiligung finden keine Anwendung. 

Es wird geheim gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der ab-

gegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten 

Wahlgang nicht erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewer-

bern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleichheit in 

der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei 

oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so ent-

scheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein 

Bewerber die höchste, zwei oder mehr Bewerber die gleiche nächst 

höhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, wer von diesen 

in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl 

kommt. 

 

(6) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag 

und Ort der Sitzung, der Namen der anwesenden Verbandsräte, der 

behandelten Gegenstände und der Abstimmungsergebnisse (Stimm-

verhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von dem Verbands-

vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Als Schriftfüh-

rer kann eine Dienstkraft des Zweckverbands oder eines Verbandsmit-

glieds, soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. Verbandsräte, die 

einem Beschluss nicht zugestimmt haben, können bis zum Schluss der 

Sitzung verlangen, dass das in der Niederschrift vermerkt wird. Ab-

schriften der Niederschrift sind unverzüglich den Verbandsräten zu 

übermitteln. 

§ 10 

Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für 

 

1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erwei-

terung der den Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen, 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Auf-

hebung von Satzungen und Verordnungen, 

3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Nachtrags-

haushaltssatzungen und die Aufnahme von zusätzlichen Krediten 

während der vorläufigen Haushaltsführung, 

4. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

5. die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung, 

6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter und 

die Festsetzung von Entschädigungen, 

7. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse, 

8. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsord-

nung für die Verbandsversammlung, 

9. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die 

Auflösung des Zweckverbands und die Bestellung von Abwick-

lern, 

10. die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Zu-

weisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestel-

lung und Entlassung der Arbeitnehmer des Zweckverbands ab Ent-

geltgruppe 9 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst oder ab 

einem entsprechenden Entgelt. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr 

im Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen 

Gegenstände, Sie ist insbesondere zuständig für die Beschlussfas-

sung über 

1. den Erwerb, die Belastung, den Tausch und die Veräußerung von 

Grundstücken, 

2. den Abschluss von Vereinbarungen nach § 4 Abs. 4 dieser Sat-

zung, 

3. den Abschluss von weiteren Rechtsgeschäften aller Art, die für 

den Zweckverband Verpflichtungen in Höhe von mehr als 20.000 

€ mit sich bringen, 
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4. die Aufnahme von Darlehen, die Übernahme von Bürgschaften 

und den Abschluss von Rechtsgeschäften verwandter Art, 

§ 11 

Rechtsstellung der Verbandsräte 

Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Entschädigungen der Ver-

bandsräte sind in einem entsprechenden Beschluss der Verbandsver-

sammlung zu regeln. 

§ 12 

Wahl des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der 

Verbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvorsit-

zende soll der gesetzliche Vertreter eines Verbandsmitgliedes sein. 

 

(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die 

Dauer von sechs Jahren, sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlam-

tes eines Verbandsmitgliedes, auf die Dauer dieses Amtes gewählt. 

Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt sind, bis 

zum Amtsantritt des neu gewählten Verbandsvorsitzenden weiter aus. 

§ 13 

Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. 

Er führt den Vorsitz in der Verbandsversammlung. 

 

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbands-

versammlung und erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenhei-

ten, die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem ersten Bürger-

meister zukommen. Er erfüllt die ihm im Gesetz über die kommunale 

Zusammenarbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben. 

 

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können 

dem Verbandsvorsitzenden unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere An-

gelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen werden. 

 

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinem 

Stellvertreter und in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung 

Dienstkräften des Zweckverbands oder mit Zustimmung des Ver-

bandsmitglieds dessen vertretungsberechtigtem Organ oder dessen 

Dienstkräften übertragen. 

 

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, 

bedürfen der Schriftform. Das gilt nicht bei Geschäften, die für den 

Zweckverband einmalige Verpflichtungen von nicht mehr als 500 € 

mit sich bringen. 

§ 14 

Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tä-

tig. Unbeschadet des § 11 erhält der Verbandsvorsitzende für seine 

Tätigkeit nach § 13 eine Aufwandsentschädigung. Dies gilt ebenso für 

den Stellvertreter nach dem Maß seiner besonderen Inanspruchnahme. 

Die Höhe dieser Entschädigungen ist in einem entsprechenden Be-

schluss zu regeln. 

§ 15 

Dienstkräfte des Zweckverbandes 

(1) Der Zweckverband beschäftigt Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer, jedoch keine Beamte. 

 

(2) Für die Beschäftigten des Zweckverbandes gelten die Bestimmun-

gen des TVöD. 

 

(3) Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die Dienst-

kräfte des Zweckverbandes. 

§ 16 

Geschäftsstelle und Geschäftsführer 

(1) ) Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle. Die Geschäfts-

stelle führt der von der Verbandsversammlung bestellte Geschäftsfüh-

rer. Die Geschäftsstelle befindet sich im Rathaus Schernfeld, Schul-

straße 19, 85132 Schernfeld. 

 

(2. Die Verbandsversammlung bestellt einen Geschäftsführer. Sie 

kann ihm mit Zustimmung des Verbandsvorsitzenden durch Beschluss 

Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach § 13 Abs. 2 Satz 1 

und unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selb-

ständigen Erledigung übertragen. 

 

(3) Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen der Verbandsver-

sammlung beratend teil. 

III. 

Wirtschafts- und Haushaltsführung 

§ 17 

Anzuwendende Vorschriften 

Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbands gelten 

die Vorschriften für Gemeinden entsprechend, soweit sich nicht aus 

dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit etwas anderes 

ergibt. Die Haushaltswirtschaft wird nach den Grundsätzen der Kame-

ralistik geführt. 

§ 18 

Haushaltssatzung 

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern 

rechtzeitig, spätestens einen Monat vor der Beschlussfassung in der 

Verbandsversammlung, zu übermitteln. 

 

(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des 

Haushaltsjahres zu beschließen und mit ihren Anlagen der Aufsichts-

behörde vorzulegen. 

 

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Genehmi-

gungen erforderlich sind, nach Erteilung der Genehmigungen, sonst 

einen Monat nach der Vorlage an die Aufsichtsbehörde nach § 23 

Abs. 1 bekannt gemacht. 
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§ 19 

Deckung des Finanzbedarfs 

(1) Der Zweckverband erhebt Abgaben nach den Vorschriften des 

Kommunalabgabenrechts. 

 

(2) Der durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige 

Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für die Errichtung, Verbesse-

rung, Erneuerung und Erweiterung der Wasserversorgungsanlage so-

wie der laufende Finanzbedarf werden auf die Verbandsmitglieder 

umgelegt. Umlegungsschlüssel ist das Verhältnis der auf die einzelnen 

Verbandsmitglieder entfallenden Wasserverbrauchsmengen im jewei-

ligen letzten Geschäftsjahr. 

§ 20 

Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

(1) Die Umlage wird in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr 

neu festgesetzt. Sie kann nur während des: Haushaltsjahres durch eine 

Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 

 

(2) Bei der Festsetzung der Umlage ist anzugeben: 

1. die Höhe des durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und 

sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs für die Errich-

tung, Verbesserung, Erweiterung und Erneuerung der Wasserver-

sorgungsanlage sowie für den laufenden Finanzbedarf (Umlage-

soll), 

2. die im letzten Jahr insgesamt abgenommene Wassermenge (Be-

messungsgrundlage)), 

3. der Umlagebetrag der auf je angefangene 100 m³ der im letzten 

Jahr abgenommenen Wassermenge (Umlagesatz), 

4. die Höhe der Umlage für jedes Verbandsmitglied. 

(3) Der Umlagebetrag ist den einzelnen Verbandsmitgliedern durch 

schriftlichen Bescheid mitzuteilen (Umlagebescheid). 

 

(4) Die Umlagen werden mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 10. 

jedes dritten Quartalsmonat fällig. Werden sie nicht rechtzeitig ent-

richtet, so können von den säumigen Verbandsmitgliedern Zinsen in 

Höhe von 0,5 Prozent für jeden vollen Monat gefordert werden. 

 

(5) Ist die Umlage bei Beginn des Haushaltsjahr noch nicht festge-

setzt, so kann der Zweckverband bis zur Festsetzung vorläufige vier-

teljährliche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen  Haushaltsjahr 

zuletzt erhobenen Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der Umlage 

für das laufende Haushaltsjahr ist über diese vorläufigen Zahlungen 

zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen. 

§ 21 

Kassenverwaltung 

Kassenverwalter ist der Geschäftsführer. Er darf keine Zahlungen an-

ordnen. 

 

 

 

§ 22 

Jahresrechnung, Prüfung 

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der Verbands-

versammlung innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Rech-

nungsjahres vor. 

 

(2) Die Jahresrechnung wird von einem Rechnungsprüfungsausschuss 

binnen 4 Monaten örtlich geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss 

ist aus der Mitte der Verbandsversammlung zu bilden. Er besteht aus 

vier Verbandsräten.  

 

(3) Nach Abschluss der örtlichen Prüfung ist die Jahresrechnung der 

Verbandsversammlung vorzulegen. Die Verbandsversammlung stellt 

die Jahresrechnung fest und beschließt über die Entlastung. 

 

(4) Nach der Feststellung der Jahresrechnung findet die überörtliche 

Rechnungsprüfung statt. Überörtliches Prüfungsorgan ist die staatliche 

Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts Eichstätt. 

IV. 

Schlussbestimmungen 

§ 23 

Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbands werden im 

Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt bekannt gemacht. 

Die Verbandsmitglieder weisen in der für die Bekanntmachung ihrer 

Satzungen vorgesehenen Form auf diese Bekanntmachung hin. Die 

Satzungen und Verordnungen können in der Geschäftsstelle des 

Zweckverbands eingesehen werden. 

 

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbands sind 

in ortsüblicher Weise vorzunehmen. 

§ 24 

Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

(1) Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Eichstätt. 

 

(2)  Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung einberu-

fen, wenn der Vorsitzende und sein Stellvertreter verhindert sind und 

die Tagung der Verbandsversammlung unaufschiebbar ist. 

 

(3) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Ver-

bandsmitgliedern, wenn sie sich gleich geordnet gegenüberstehen, und 

bei Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckverbands untereinander 

aus dem Verbandsverhältnis ist die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung 

anzurufen.  
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§ 25 

Auflösung, Auseinandersetzung 

(1) Die Auflösung des Zweckverbands bedarf einer Mehrheit von 

zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsver-

sammlung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Auflö-

sung ist wie diese Verbandssatzung bekannt zu machen. 

 

(2) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden 

das Recht, die auf ihrem Gebiet gelegenen Anlagen der örtlichen Ver-

sorgung zum Restbuchwert und die der überörtlichen Versorgung zum 

geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Bei Anlagen der überörtlichen 

Versorgung ist den übrigen beteiligten Gemeinden auf Verlangen ein 

Mitbenutzungsrecht auf der Grundlage einer gesondert abzuschließen-

den Zweckvereinbarung einzuräumen. Im Übrigen ist das Vermögen 

nach Befriedigung der Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter An-

rechnung der übernommenen Gegenstände nach dem in § 19 festge-

legten Verhältnis zu verteilen. Übersteigen bei Auflösung des Zweck-

verbandes die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen, so ist der 

Fehlbetrag nach demselben Verhältnis auf die Verbandsmitglieder 

umzulegen. 

 

(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne 

dass dadurch der Zweckverband aufgelöst wird, so wird es mit dem 

Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung erhalten würde, wenn 

der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aufgelöst wer-

den würde. Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen Anla-

gen der örtlichen Versorgung unter Anrechnung auf seinen Abfin-

dungsanspruch zum Restbuchwert zu übernehmen. Bezüglich der 

beim Zweckverband verbleibenden Anlagen der überörtlichen Versor-

gung ist ihm auf Verlangen ein Mitbenutzungsrecht auf der Grundlage 

einer gesondert abzuschließenden Zweckvereinbarung einzuräumen. 

Der Abfindungsanspruch wird 2 Jahre nach dem Ausscheiden, spätes-

tens im Fall der Auflösung des Zweckverbands fällig. Die Beteiligten 

können für die Berechnung und Fälligkeit des Abfindungsanspruchs 

eine abweichende Regelung vereinbaren. 

§ 26 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verbandssatzung tritt am 1. Mai 2026 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 11.12.1979 (Amtsblatt 

Nr. 4/1980, in der Fassung der Änderungssatzung vom 1. August 2023 

(Amtsblatt Nr. 32 vom 04.08.2023), außer Kraft.  

Schernfeld,02.12.2025 

Stefan Bauer  

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

 

 

 

239 Veröffentlichung der Geschäftsordnung: Zweckverband 
zur Wasserversorgung der Sappenfelder Gruppe  

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Sappenfelder Gruppe 

gibt sich aufgrund Art. 26 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 45 

Abs.1 GO und § 10 Abs. 1 Nr. 8 der Verbandssatzung durch Beschluss 

der Verbandsversammlung vom 01.12.2025 die folgende 

Geschäftsordnung (GeschO) 

 

§ 1 Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung nimmt die Aufgaben des Zweckverbandes 

nach Art. 34 Abs. 2 KommZG und § 11 der Verbandssatzung wahr. 

 

§ 2 Verbandsräte 

(1) Den Verbandsräten stehen in Verbandsangelegenheiten Befug-

nisse außer der Teilnahme an der Verbandsversammlung nur zu, 

wenn und soweit ihnen bestimmte Angelegenheiten ausdrücklich 

übertragen werden. 

 

(2) Über die Gewährung von Akteneinsicht an Verbandsräte und de-

ren Stellvertreter entscheidet der Verbandsvorsitzende auf der 

Grundlage der geltenden Gesetze nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

(3) Ist ein Verbandsrat gemäß Art. 26 Abs. 1 KommZG in Verbindung 

mit Art. 49 GO wegen persönlicher Beteiligung von Beratungen 

und Abstimmungen ausgeschlossen, so muss er den Sitzungsraum 

verlassen, wenn Beratung und Abstimmung in nichtöffentlicher 

Sitzung erfolgen. Dies gilt auch für die Beratung und Entschei-

dung über die Voraussetzungen des Ausschlusses. In öffentlicher 

Sitzung kann der betroffene Verbandsrat im Sitzungsraum verblei-

ben, muss aber auf die für Zuhörer vorgesehenen Plätze wechseln. 

 

§ 3 Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 

(1) Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elekt-

ronische Dokumente sind so aufzubewahren, dass sie dem unbe-

fugten Zugriff Dritter entzogen sind. Im Umgang mit solchen Do-

kumenten beachten die Verbandsräte Geheimhaltungsinteressen 

und den Datenschutz. Werden diese Dokumente für die Tätigkeit 

als Verbandsrat nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder 

datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 

 

(2) Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung 

für die Verbandsversammlung. Eine Veröffentlich der Beschluss-

vorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch Verbandsräte ist 

nur zulässig, wenn der Verbandsvorsitzende und die Verbandsver-

sammlung unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt 

haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die offenkun-

dig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedür-

fen. Die Veröffentlichung von Beschlussvorlagen und weiteren 

Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht zuläs-

sig. 

 

(3) Die Verbandsräte, die über die technischen Voraussetzungen zum 

Versenden und Empfangen elektronischer Post verfügen, können 

dem Verbandsvorsitzenden schriftlich eine elektronische Adresse 



Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt Nr. 49 vom 05.12.2025 Seite:  11 

mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 10 Abs. 4 übersandt 

bzw. von der Anträge im Sinne des § 10 Abs. 7 versandt werden. 

 

(4) Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur 

erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht ge-

fährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. Für die Ferti-

gung von Ton- und Bildaufnahmen durch Verbandsräte gilt § 11 

entsprechend. 

 

§ 4 Verbandsvorsitzender 

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Sitzungsgegenstände der 

Verbandsversammlung vor und vollzieht deren Beschlüsse, soweit 

der Vollzug nicht anderen übertragen ist. Falls er Beschlüsse als 

rechtswidrig beanstandet und den Vollzug aussetzt, hat er die Ver-

bandsversammlung in der nächsten Sitzung zu verständigen. 

 

(2) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit die lau-

fenden Angelegenheiten, die für den Verband keine grundsätzliche 

Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten 

lassen. Laufende Angelegenheiten sind insbesondere: 

 

1. nach gesetzlichen Vorschriften, Satzungen, Tarifen, Ordnun-

gen und dergleichen abzuschließende Geschäfte des täglichen 

Verkehrs, 

2. im täglichen Verkehr sonst abzuschließende Kauf-, Miet-, 

Pacht-, Werks-, Dienst- und Gestattungsverträge, 

3. sonstige Geschäfte, die einen Geldwert von 20.000,00 Euro 

im Einzelfall nicht übersteigen, oder wiederkehrende Ver-

pflichtungen, sofern die Gesamtverpflichtung 20.000,00 Euro 

nicht übersteigt. 

4. Vergabe von Bauaufträgen, soweit sie den Betrag von 

30.000,00 Euro im Einzelfall nicht übersteigen. 

 

(3) Der Verbandsvorsitzende erledigt ansonsten in eigener Zuständig-

keit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft 

Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen. 

 

(4) Der Verbandsvorsitzende ist befugt, im Rahmen der verfügbaren 

Mittel Anschaffungen von Geschäfts- und Betriebsbedarf im Ein-

zelfall bis zum Höchstbetrag von 20.000,00 Euro zu tätigen. 

 

(5) Der Verbandsvorsitzende ist befugt, Unterhaltungs- und Instand-

setzungsarbeiten im Einzelfall bis zum Betrag von 20.000,00 Euro 

in Auftrag zu geben. 

 

(6) Der Verbandsvorsitzende ist zum Abschluss von Verträgen über 

den Erwerb oder Tausch von Grundstücken bis zum Wert von 

15.000,00 Euro im Einzelfall berechtigt. Außerdem ist er zu Er-

werb an Grundstücken Dritter zugunsten des Zweckverbands be-

fugt; hierzu gehören insbesondere Grunddienstbarkeiten, Gestat-

tungs- und Nutzungsverträge. Er kann ferner unbebaute und für 

betriebliche Zwecke nicht benötigte Grundstücke oder Grund-

stücksteile des Zweckverbands verpachten. 

 

(7) Der Verbandsvorsitzende kann über bewegliches Verbandsvermö-

gen im Wert bis zu 15.000,00 Euro im Einzelfall verfügen. Der 

Verbandsvorsitzende ist befugt, dem Verbandszweck dienende be-

wegliche Sachen kurzfristig an Dritte zur Benutzung zu überlas-

sen, soweit sie vorübergehend entbehrlich sind. 

§ 5 Unaufschiebbare Angelegenheiten 

(1) Der Verbandsvorsitzende unterrichtet die Verbandsversammlung 

in ihrer nächsten Sitzung über die von ihm besorgten dringlichen 

Anordnungen und unaufschiebbaren Geschäfte. 

 

(2) Bei Notständen im Betrieb oder dringenden betriebstechnischen 

Maßnahmen, die erhebliche Verpflichtungen erwarten lassen, hat 

der Verbandsvorsitzende umgehend die Verbandsversammlung zu 

einer Sitzung einzuberufen. 

 

§ 6 Personalangelegenheiten 

(1) In Personalangelegenheiten hat der Verbandsvorsitzende insbe-

sondere folgende Aufgaben: 

1. Führung der Dienstaufsicht und Ausübung der Befugnisse ei-

nes Vorgesetzten 

2. Abschluss von Dienst- und Arbeitsverträgen aller Art gemäß 

den Beschlüssen der Verbandsversammlung im Rahmen der 

im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der im Haus-

haltsplan bereitgestellten Mittel; 

3. Regelung der Stellvertretung für den Geschäftsleiter im Ein-

vernehmen mit der Verbandsversammlung 

4. Regelung aller innerdienstlichen Angelegenheiten, wie den 

Erlass allgemeiner Dienstanweisungen oder von Geschäfts-

verteilungsplänen. 

 

(2) Der Verbandsvorsitzende ist berechtigt, im Rahmen der zur Ver-

fügung stehenden Stellen und Mittel, Hilfskräfte vorübergehend 

zu beschäftigen. 

 

§ 7 Kassen- und Rechnungswesen 

(1) Der Verbandsvorsitzende ist zur Aufnahme von Kassenkrediten 

im Rahmen des haushaltsmäßig festgesetzten Höchstbetrages be-

fugt. 

 

(2) Der Verbandsvorsitzende hat sich laufend über den Zustand und 

die Führung der Verbandskasse zu unterrichten und führt unver-

mutete Kassenprüfungen durch. 

 

§ 8 Übertragen von Befugnissen 

(1) Dem Verbandsvorsitzenden stehen für seine Geschäfte die Be-

diensteten des Zweckverbandes zur Seite. 

 

(2) Der Verbandsvorsitzende kann seine Befugnissen in Angelegen-

heiten der laufenden Verwaltung und beim Vollzug der Beschlüsse 

der Verbandsversammlung allgemein für näher bezeichnete Auf-

gabenkreise oder von Fall zu Fall für einzelne Angelegenheiten 

dem Geschäftsführer oder anderen Verbandsbediensteten übertra-

gen und insoweit Zeichnungsbefugnis erteilen. 

 

(3) Soweit Verpflichtungserklärungen für den Zweckverband im Ein-

zelfall nicht erheblich sind, kann der Geschäftsleiter vom Ver-

bandsvorsitzenden allgemein oder im Einzelfall bevollmächtigt 
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werden; dies gilt nicht für die Verpflichtung zu wiederkehrenden 

Leistungen. 

 

§ 9 Geschäftsstelle und Geschäftsführer 

(1) Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes unterstützt die Verband-

sorgane und erledigt die Büroarbeiten für die Verwaltung und 

den Betrieb des Zweckverbandes. Die Geschäftsstelle untersteht 

den Weisungen des Verbandsvorsitzenden und wird vom Ge-

schäftsführer geführt. 

 

(2) Der Geschäftsführer ist für die verwaltungsmäßige und kaufmän-

nische Erledigung der Verbandsaufgaben verantwortlich. Er unter-

stützt den Verbandsvorsitzenden in allen seinen Aufgaben. Unbe-

schadet der Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden besorgt er 

insbesondere die rechtzeitige Vorbereitung der Sitzungen der Ver-

bandsversammlung und stellt die Erledigung der Beschlüsse si-

cher. 

 

(3) Die Obliegenheiten des Geschäftsführers ergeben sich aus dieser 

Geschäftsordnung, dem Dienstvertrag und aus den allgemeinen 

und besonderen Anordnungen der Verbandsversammlung. Insbe-

sondere obliegt ihm der allgemeine Sitzungsdienst für die Ver-

bandsversammlung. Er hat die Tagesordnung unter Berücksichti-

gung vorliegender Anträge frühzeitig zusammenzustellen und 

Einladungsschreiben zu erstellen. Der Geschäftsführer trägt dafür 

Sorge, dass dem Verbandsvorsitzenden eine Woche vor jeder Sit-

zung für sämtliche Tagesordnungspunkte schriftliche Vormer-

kungen mit Empfehlungen für die Entscheidung vorliegen. Er 

führt Sitzungsniederschriften, falls der Verbandsvorsitzende im 

Einzelfall keinen anderen Schriftführer bestimmt hat. 

 

(4) Die Geschäftsstelle bearbeitet die Personalangelegenheiten und 

führt die Personalakten. Bei Einstellung, Einstufung und Entlas-

sung von Bediensteten hat der Geschäftsführer ein Vorschlags-

recht. 

 

(5) Im Vollzug von Beschlüssen der Verbandsversammlung ist der 

Geschäftsführer befugt, Bestellungen und Aufträge sofort zu er-

teilen, wenn die Angebotssumme den Betrag von 5.000 Euro 

nicht übersteigt und die Angelegenheit einer raschen Erledigung 

bedarf. Er unterrichtet unverzüglich den Verbandsvorsitzenden. 

 

(6) Der Geschäftsführer bereitet schriftliche Verträge aller Art vor 

und besorgt die verwaltungsmäßige Abwicklung. Das gleiche gilt 

für die Abwicklung von Schadensfällen. 

 

(7) Der Geschäftsführer ist berechtigt, Rechtsgeschäfte bis 2.500 

Euro abzuschließen. Der Verbandsvorsitzende ist jeweils zu un-

terrichten. 

 

(8) Der Geschäftsführer ist nicht berechtigt, seine Befugnisse selbst-

ständig auf andere zu übertragen. 

 

(9) Der Geschäftsführer berichtet in regelmäßigen Abständen über das 

Verbandsgeschehen. 

 

§ 10 Vorbereitung der Verbandsversammlung 

(1) Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzender sorgen für den 

ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Voll-

zug der gesetzlichen Vorschriften und die Durchführung der staat-

lichen Anordnungen. 

 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen. Eine Be-

schlussfassung durch mündliche Befragung außerhalb von Sitzun-

gen oder im schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren ist 

ausgeschlossen. 

 

(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind verpflichtet, an 

den Sitzungen und Abstimmungen teilzunehmen. Im Falle ihrer 

Verhinderung sorgen sie für die Teilnahme ihres/r Stellvertre-

ters/in. Wenn beide verhindert sind, ist dies rechtzeitig vor Beginn 

der Sitzung dem Verbandsvorsitzenden mitzuteilen. 

 

(4) Die Einberufung der Verbandsversammlung richtet sich unter Be-

achtung der gesetzlichen Vorschriften nach den Bestimmungen 

der Verbandssatzung. 

 

(5)  Den öffentlichen Teil der Tagesordnung macht der Verbandsvor-

sitzende spätestens am dritten Tag vor der Sitzung den Medien 

und der Öffentlichkeit bekannt. 

 

(6) In fachtechnischen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 

holt der Verbandsvorsitzende rechtzeitig für die Beratung schrift-

liche Stellungnahmen der Fachbehörden ein. 

 

(7) Jeder Verbandsrat kann schriftlich beantragen, konkret beschrie-

bene Angelegenheiten in der Verbandsversammlung zu behan-

deln. Der Antrag ist zu begründen und muss 14 Tage vor der Sit-

zung beim Verbandsvorsitzenden vorliegen. Der Verbandsvorsit-

zende gibt in der Verbandsversammlung die eingegangenen An-

träge bekannt. 

 

(8) Die Verbandsversammlung entscheidet, ob später eingehende An-

träge in der laufenden oder in der folgenden Sitzung behandelt 

werden. Ebenso entscheidet sie, ob über einen vor oder während 

der Sitzung als dringend gestellten Antrag beraten und abgestimmt 

werden soll. Nicht rechtzeitig gestellte Anträge, die Ermittlungen 

oder Überprüfungen, die Beiziehung von Akten oder die Befra-

gung nicht anwesender Personen notwendig machen, müssen auf 

Antrag eines Verbandsrates bis zur nächsten Verbandsversamm-

lung zurückgestellt werden. 

 

§ 11 Sitzungsverlauf 

(1) Zu den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung haben 

Zuhörer nach Maßgabe des verfügbaren Raumes Zutritt. 

 

(2) Für Presse und Medien ist stets die erforderliche Zahl von Plätzen 

freizuhalten. Ton- und Bildaufnahmen können von dem Vorsitzen-

den zugelassen werden, wenn dadurch der Sitzungsablauf nicht er-

heblich gestört wird; Beschäftigte des Zweckverbandes, sonstige 

Sitzungsteilnehmer und Zuhörer müssen einwilligen, wenn sie von 

Ton- und Bildaufnahmen erfasst werden. 

 

(3) Zuhörer, die den Verlauf der Sitzung durch Eingreifen in die Ver-

handlung oder durch ungebührliches Verhalten stören, können 

durch den Vorsitzenden aus dem Sitzungsraum gewiesen werden. 

 

(4) Die Verbandsversammlung tagt grundsätzlich öffentlich. In nicht 

öffentlichen Sitzungen werden behandelt: 
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1. Personalangelegenheiten, 

2. Verträge in Grundstücksangelegenheiten, 

3. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Ge-

setz vorgeschrieben oder zum berechtigten Schutz betroffe-

ner Dritter erforderlich ist. 

(5) Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher 

Sitzung beraten und entschieden. Die in nicht öffentlicher Sitzung 

gefassten Beschlüsse gibt der Verbandsvorsitzende in der nächsten 

Verbandsversammlung bekannt, sobald die Gründe für die Ge-

heimhaltung entfallen sind. 

(6) Die Verbandsversammlung nimmt in der Regel folgenden Ver-

lauf: 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden; 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwe-

senheit sowie Mitteilung von Entschuldigungen durch den 

Vorsitzenden; 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Verbandsversamm-

lung durch den Vorsitzenden; 

4. Mitteilung über Tätigkeiten des Verbandsvorsitzenden an-

stelle der Verbandsversammlung in unaufschiebbare Ange-

legenheiten; 

5. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen 

6. Bekanntgabe eingegangener Anträge 

7. Feststellung der Tagesordnung 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Tagesordnungs-

punkte; 

9. Behandlung von Anträgen, die nicht in der Tagesordnung 

enthalten sind, in der Reihenfolge ihres Eingangs; 

10. Behandlung von Anfragen; der anfragende Verbandsrat hat 

das Recht zu Nachfragen, ohne dass eine Aussprache er-

folgt. 

11. Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden. 

 

§ 12 Beratung der Sitzungsgegenstände 

(1) Nach der Berichterstattung und dem Vortrag der Sachverständigen 

eröffnet der Vorsitzende die Beratung. Verbandsräte müssen dem 

Vorsitzenden vor Beginn der Beratung eines Tagesordnungspunk-

tes unaufgefordert mitteilen, wenn ein Anlass besteht, dass sie we-

gen persönlicher Beteiligung von der Beratung und Abstimmung 

ausgeschlossen sein könnten. 

 

 

 

 

(2) Ein Verbandsrat oder ein Behördenvertreter darf in der Verbands-

versammlung nur dann sprechen, wenn ihm der Vorsitzende das 

Wort erteilt hat. Er erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wort-

meldungen, bei gleichzeitiger Wortmeldung nach Ermessen. Der 

Vorsitzende kann jederzeit selbst das Wort ergreifen. 

 

(3) Die Redner sprechen von ihrem Platz aus. Die Redner haben sich 

an den zur Beratung stehenden Gegenstand zu halten und nicht 

vom Thema abzuweichen. 

 

(4) Während der Beratung sind nur zulässig 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, für die das Wort außer 

der Reihe sofort zu erteilen ist und über die sofort zu 

beraten und zu entscheiden ist, 

2. Zusatz- und Änderungsanträge oder Anträge auf Zu-

rückziehung. 

(5) Der Vorsitzende und der/die Antragsteller/in haben das Recht zur 

Schlussäußerung. 

(6) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln ist der Vorsitzende 

berechtigt, zur Ordnung zu rufen, auf den Verstoß aufmerksam zu 

machen und bei weiterer Nichtbeachtung das Wort zu entziehen. 

 

(7) Falls die Ruhe und Ordnung nicht anders wiederherzustellen sind, 

kann der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder aufheben. 

Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Werktag 

fortzusetzen; einer neuerlichen Ladung bedarf es nicht. Die Bera-

tung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbro-

chen wurde. 

 

§ 13 Abstimmungen 

(1) Nach dem Schluss der Beratung lässt der Vorsitzende abstimmen. 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in 

der folgenden Reihenfolge abgestimmt: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung; 

2. Änderungsanträge; 

3. Gutachten zum Beratungsgegenstand; 

4. weitergehende Anträge; 

5. zuerst gestellte Anträge, sofern später gestellte An-

träge nicht unter Nr. 1 bis 4 fallen. 

(3) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende die Abstimmungsfrage 

so zu formulieren, dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet wer-

den kann. 

 

(4) Es wird grundsätzlich durch Handaufheben abgestimmt. 
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(5) Wenn das Ergebnis der Abstimmung nicht eindeutig feststellbar 

ist oder wenn Verbandsräte es verlangen, die zusammen mindes-

tens ein Viertel der Stimmen in der Verbandsversammlung vertre-

ten, ist namentlich nach Aufruf abzustimmen. 

 

(6) Der Vorsitzende zählt die Stimmen. Das Abstimmungsergebnis ist 

unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben und in der 

Niederschrift festzuhalten. 

 

(7) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in 

derselben Sitzung der Verbandsversammlung die Beratung und 

Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden. 

 

 

§ 14 Wahlen 

Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen. Für geheime 

Abstimmungen werden Stimmzettel mit zweckentsprechenden Stimm-

werten ausgeteilt, die verdeckt abzugeben sind. Für die Abstimmung 

muss eine Wahlkabine benutzt werden, die eine geheime Wahl gewähr-

leistet. 

 

§ 15 Verteilen der Geschäftsordnung 

Den Verbandsräten und ihren Stellvertretern ist ein Exemplar der gel-

tenden Geschäftsordnung auszuhändigen. 

 

§ 16 Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt zum 01.05.2026 in Kraft. 

 

Schernfeld, den 02.12.2025 

 

Zweckverband zur Wasserversorgung 

der Sappenfelder Gruppe 

 

Stefan Bauer 

Verbandsvorsitzender 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 Sparkasse Ingolstadt Eichstätt: Kraftloserklärung von 
Sparkassenbüchern und sonstigen Sparurkunden 

 

Gemäß Art. 39 AGBGB wurden nachstehend aufgeführte Sparkas-
senbücher/Sparurkunden 

 

 

3162174985 

 

durch Beschluss der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt für kraftlos er-
klärt. 

 

Ingolstadt, 24.11.2025 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 

 

Reinhard Dirr   Karl-Heinz Schlamp  

Vorstandsvorsitzender  Vorstandsmitglied  
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Anlagen zur Bekanntmachung Nr.:  

233 Manövermeldung (12.01.2026 – 12.02.2026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


